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1. Januar 2012 (RB 40.1111) 

RPBG: Reglement zum Planungs- und Baugesetz vom 6. Dezember 2011, in Kraft seit 
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IVHB: Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe vom 
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ZP: Zonenplan Gemeinde Realp (Korrekt als "Nutzungsplan" zu bezeichnen). 

BZO: Bau- und Zonenordnung Realp  
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Die Gemeindeversammlung Realp, gestützt auf Artikel 17 des Planungs- und 
Baugesetzes vom 13. Juni 2010 (PBG1) und auf Artikel 106 und Artikel 110 Absatz 1 
Buchstabe a der Verfassung des Kantons Uri 2, beschliesst: 
 
 
1. KAPITEL ZWECK, GELTUNGSBEREICH UND VORBEHALTENES RECHT 
 
Artikel 1  Zweck und Geltungsbereich  
 
1Die BZO regelt die Nutzung des Bodens und das Bauen in der Gemeinde Realp. Sie ver-
deutlicht und ergänzt das PBG. 
 
2Sie gilt für das ganze Gemeindegebiet, sofern die Gemeindeversammlung nicht besonde-
re Bestimmungen und Zonenordnungen für einzelne Gemeindegebiete erlässt. 
 
Artikel 2  Vorbehaltenes Recht 
 
1Die Vorschriften des Bundes und des Kantons sowie besondere Vorschriften der Ge-
meinde bleiben vorbehalten. 
 
2Namentlich vorbehalten bleiben: 
 
a) die Interkantonale Vereinbarung vom 22. September 2005 über die Harmonisierung 

der Baubegriffe (IVHB); 
b) die Interkantonale Vereinbarung vom 23. Oktober 1998 zum Abbau technischer Han-

delshemmnisse IVTH); 
c) das PBG; 
d) das Reglement des Regierungsrats zum PBG3. 
 
 
 
2. KAPITEL ORGANISATION 
 
Artikel 3 Gemeindeversammlung 
 
1Die Gemeindeversammlung erfüllt die Aufgaben, die ihr die Kantonsverfassung und das 
PBG übertragen. 
 
2Sie erlässt insbesondere die BZO und genehmigt4 den Nutzungsplan, den der Gemeinde-
rat ihr vorlegt. 
 
Artikel 4 Baubehörde  
 a) Zusammensetzung 
 
Der Gemeinderat ist die Baubehörde der Gemeinde Realp. 

 

 
1 RB 40.1111 
2 RB 10.1101 
3 RB 40.1115 
4 siehe Art. 42 PBG 
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Artikel 5 b) Aufgaben 
 
1Die Baubehörde vollzieht das übergeordnete und das gemeindliche Bau- und Planungs-
recht, soweit nicht ausdrücklich eine andere Behörde zuständig ist. 
 
2Sie kann Fachexpertinnen oder Fachexperten beiziehen und Gutachten einholen, wenn 
ein Bauvorhaben das erfordert. Die Bauherrschaft ist vorher anzuhören. 
 
 
 
3. KAPITEL NUTZUNGSPLAN 
 
1. Abschnitt: Zonenarten 
 
Artikel 6  Gliederung des Gemeindegebiets 
 
Das Gemeindegebiet gliedert sich in Bauzonen und in Nichtbauzonen. Hinzu kommen 
weitere Zonen im Sinne von Artikel 21 Absatz 3 PBG. 
 
2. Abschnitt: Bauzonen 
 
Artikel 7 Arten 
 
Als Bauzonen gelten: 
 
a) Kernzone (K); 
b) Wohnzonen (W); 
c) Wohn- und Gewerbezonen (WG); 
d) Gewerbezone (GE); 
e) Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen (OE); 
f) Verkehrsflächen (VF). 

 
Artikel 8 Kernzone 
 
1Die Kernzone entspricht in ihrer Ausdehnung dem alten Dorfteil, der in seiner baulichen 
Eigenart zu erhalten ist, deshalb sind Umbauten grundsätzlich Neubauten vorzuziehen. 
 
2Die Kernzone ist für Wohn-, Geschäfts- und Hotelbauten sowie öffentliche Bauten be-
stimmt. Mässig störende Betriebe sind zugelassen. 
 
3Bauten und Anlagen haben sich in Massstab, Stellung, kubischer Gestaltung und Materi-
alwahl sowie in der Fassaden-, Farb- und Dachgestaltung in das vorhandene Gesamtbild 
einzufügen. 
 

4Zur Erhaltung der Qualitäten des alten Dorfteiles kann der Gemeinderat bei Bedarf für die 
Kernzone oder Teile davon einen Quartiergestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften er-
lassen. 
 
5Reklametafeln, Lichtreklamen usw. dürfen nicht störend wirken und das Strassenbild nicht 
beeinträchtigen. Bei Lichtreklamen soll das Licht blendfrei sein. Unzulässig sind Rekla-
men, die durch Bewegung oder durch wechselnde Lichteffekte wirken. 
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6Der Abbruch von Gebäuden ist nur zulässig, wenn die Baubewilligung für eine neue Be-
bauung vorliegt oder wenn sich zeigt, dass die dauernde Freihaltung der betreffenden 
Parzelle das Ortsbild nicht beeinträchtigt. 
 
7Um zu beurteilen, ob ein Bauvorhaben in das Gesamtbild passt, kann die Baubehörde auf 
Kosten der Bauherrschaft Gutachten einholen. Sie kann ein Modell mit Einbezug der 
Nachbargebäude verlangen. Die betroffene Bauherrschaft ist vorgängig anzuhören. 

Artikel 9 Wohnzonen 
 
1Die Wohnzonen dienen in erster Linie dem Wohnen. 
 
2Neben Wohnbauten sind nicht störende Betriebe zulässig. 
 
3Die Zahl W3 bezieht sich auf die zulässige Anzahl der anrechenbaren Vollgeschosse.  
 
4Die Bauten haben sich in besonderem Masse in die bestehende Siedlungsstruktur und in 
das Landschaftsbild einzufügen. Als Dachform sind nur Giebeldächer mit einer minimalen 
gleichseitigen Neigung von 35 Grad zugelassen. 

Artikel 10  Wohn- und Gewerbezonen  
 
1In der Wohn- und Gewerbezone sind Wohnbauten und mässig störende Betriebe zuläs-
sig. 
 
2Die Zahl WG3 im Nutzungsplan bezieht sich auf die zulässige Anzahl der anrechenbaren 
Vollgeschosse. 
 
3Die Bauten haben sich in besonderem Masse in die bestehende Siedlungsstruktur und in 
das Landschaftsbild einzufügen. Als Dachform sind nur Giebeldächer mit einer minimalen 
gleichseitigen Neigung von 35 Grad zugelassen. 
 
Artikel 11  Gewerbezone 
 
1In der Gewerbezone sind nur Bauten, die dem Gewerbe und der Einstellung von Motor-
fahrzeugen dienen, sowie Militärbauten inkl. Unterkünften zulässig. Im Bereich der Gefah-
renzone sind Nutzung und Aktivitäten nur gestattet, wenn keine Lawinengefahr besteht. Im 
Sommer sind innerhalb der Gefahrenzone rot entsprechende Nutzungen und Aktivitäten 
möglich. 
 
2Die Gebäudelänge ist nicht beschränkt, sofern dadurch das Orts- und Landschaftsbild 
nicht beeinträchtigt werden. Vorbehalten bleiben Vorkehren im Hinblick auf die besondere 
Lage im Einflussbereich der Lawinen.  
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Artikel 12  Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
 
1In der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen sind öffentliche oder öffentlichen Interes-
sen dienende Bauten und Anlagen zulässig. 
 
2Als öffentliche oder öffentlichen Interessen dienende Bauten und Anlagen gelten insbe-
sondere Bauten der öffentlichen Verwaltung, Schulhäuser, Spitäler, Heime, Kirchen, Klös-
ter, Friedhöfe, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen sowie öffentliche Sport- und Erho-
lungsanlagen. 
 
3Private Nutzungen sind zulässig, wenn sie von untergeordneter Natur sind und die zo-
nenkonforme Nutzung nicht beeinträchtigen. 
 
4Gegenüber angrenzenden Grundstücken gelten die Grenz- und Gebäudeabstände der 
entsprechenden Zone. Im Übrigen werden die Bauvorschriften vom Gemeinderat unter 
Berücksichtigung der öffentlichen und privaten Interessen von Fall zu Fall festgelegt. Die 
Bauten haben sich in das Orts- und Landschaftsbild einzufügen.  
 
Artikel 13  Verkehrsflächen 
 
1Strassen, dazugehörige Trottoirs, Plätze, öffentliche Parkierungsanlagen, Bushaltestellen, 
Bahnanlagen, Bahnstationen ohne Fremdnutzungen und dergleichen sind im Nutzungs-
plan als Verkehrsflächen bezeichnet. 
 
2Verkehrsflächen nach Absatz 1 sind für die Berechnung der Ausnützungsziffer nicht anre-
chenbar. 
 
3Bauten und Anlagen sind zulässig, soweit sie der Verkehrsraumgestaltung oder -nutzung 
dienen. 
 
4Private Nutzungen sind zulässig, wenn sie die zonenkonforme Nutzung nicht beeinträch-
tigen. Massgeblich sind die Zonenvorschriften der benachbarten Zonen. 
 
3. Abschnitt: Nichtbauzonen 

 
Artikel 14  Arten 
 
Als Nichtbauzonen gelten die Landwirtschaftszonen und die Reservezonen. 

Artikel 15  Landwirtschaftszone  
 
1Die Landwirtschaftszone verfolgt den Zweck, den das Bundesrecht ihr zuordnet.  
 
2Das Bundesrecht bestimmt, welche Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu-
lässig sind.  
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Artikel 16  Reservezonen 
 
1Die Reservezone umfasst das Gebiet ausserhalb der Bau- und der Landwirtschaftszonen: 
 
a) das keiner bestimmten Nutzung zugewiesen werden kann; oder 
b) dessen Nutzung noch nicht bestimmt ist. 
 
2Bauten und Anlagen sind zulässig, wenn sie die Voraussetzungen für eine Ausnahmebe-
willigung für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bau- und der Landwirtschaftszonen erfül-
len und eine spätere bauliche Entwicklung der Gemeinde nicht beeinträchtigen. 
 
4. Abschnitt: Weitere Zonen 

 
Artikel 17  Arten 
 
1Zulässig sind: 
 
a) Schutzzonen; 
b) Zone für Wintersport (WS); 
c) Zone für Sport- und Freizeitanlagen, Golf 
d) Zone für Sport- und Freizeitanlagen, Nordisch; 
e) Gefahrenzonen; 
f) Gewässerraumzone. 

Artikel 18 Schutzzonen  
 a) Grundsatz 
 
1Schutzzonen dienen dem Schutz von: 
 
a) Bächen, Flüssen, Seen und ihren Ufern; 
b) besonders schönen sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvollen Land-

schaften; 
c) bedeutenden Ortsbildern, geschichtlichen Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmä-

lern; 
d) Lebensräumen für schutzwürdige Tiere und Pflanzen. 

2Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die dem Zonenzweck entsprechen und 
die nach den besonderen Vorschriften für die betreffende Schutzzone erlaubt sind. 
 
3Rechtskräftige nationale und regionale Natur- und Landschaftsschutzzonen, für die der 
Bund bzw. der Kanton zuständig ist, sind im Nutzungsplan zur Information aufgeführt. 
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Artikel 19 b) lokale Naturschutzzonen 
 
1In lokalen Naturschutzzonen dürfen bestehende Bauten unterhalten werden. Umbauten, 
Erweiterungen, Zweckänderungen sowie Neubauten sind nur zulässig, soweit sie für die 
Bewirtschaftung der geschützten Lebensräume notwendig sind und, gemessen am 
Schutzziel, die zu schützenden Lebensräume nicht beeinträchtigen. Besondere Vorschrif-
ten bleiben vorbehalten. 
 
2Terrainveränderungen (Abgrabungen, Aufschüttungen, Materialablagerungen, Material-
abbau und dergleichen), Entwässerungen, die Beseitigung markanter Gehölzgruppen, die 
Aufforstung sowie das Erstellen von Drainagen in Feuchtgebieten sind nicht zulässig.  
 
3Notwendige Infrastrukturanlagen sind zulässig, sofern sie dem Schutzziel der Zone nicht 
widersprechen. 
 
4Eine extensive landwirtschaftliche Nutzung bleibt gestattet. Neue Intensivierungsmass-
nahmen (zusätzliche Düngung) sind nicht zulässig. 

Artikel 20 c) lokale Landschaftsschutzzone 
 
1In der lokalen Landschaftsschutzzone sind Elemente, die den Landschaftsraum und das 
Landschaftsbild prägen, in ihrem Bestand zu erhalten. Dazu gehören namentlich Einzel-
bäume, Baumgruppen, Hecken, Geländeformen, Bachläufe usw. Veränderungen von Ge-
ländeformen und Bachläufen sind nur mit Zustimmung des Gemeinderats gestattet. 
 
2Bestehende Bauten können im Rahmen der übrigen Vorschriften der Bau- und Zonenord-
nung erneuert, teilweise geändert oder neu erstellt werden. Form, Materialwahl und Farb-
gebung von zulässigen Bauten und Anlagen dürfen das schutzwürdige Landschaftsbild 
nicht beeinträchtigen. 
 
3Im übrigen sind Bauten und Anlagen in der Landschaftsschutzzone zulässig, wenn sie 
durch ihre Stellung und ihre Gestaltung, gemessen am Schutzziel, das Landschaftsbild 
nicht beeinträchtigen.1 
 
4Massnahmen, die die Schutzzone nachhaltig verändern, sind bewilligungspflichtig. 
 
Artikel 21 d) lokale Natur- und Kulturobjekte 
 
1Die Natur- und Kulturobjekte sind solche, die nach dem kantonalen Gesetz über den Na-
tur- und Heimatschutz (NHG) geschützt sind oder geschützt werden sollen. 
 
2Sie sind, nicht abschliessend, in den Anhängen 4 und 5 zur Information aufgeführt. 
Rechtsverbindlich ist die Schutzverfügung im Einzelfall. 
 
3Das Verfahren, um Natur- und Kulturobjekte unter Schutz zu stellen oder daraus zu ent-
lassen, richtet sich nach dem NHG. 
 
 

 

1 Dazu gehören auch die notwendigen Infrastrukturanlagen. 
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Artikel 22 e) Historische Verkehrswege 
 
1Die Historischen Verkehrswege sollen mit ihren wesentlichen Substanzelementen wie 
Wegoberflächen (z.B. Pflästerung), Wegbegrenzungen (z.B. Alleen, Hecken, Trocken-
mauern) und wegbegleitenden Elementen (z.B. Wegkreuze oder Distanzsteine) unge-
schmälert erhalten bleiben. 
 
2Eingriffe in Objekte sind nur zulässig, soweit sie die Schutzziele nicht beeinträchtigen  
oder andere öffentliche Interessen überwiegen. Eingriffe in Objekte regionaler und nationa-
ler Bedeutung sind von der zuständigen kantonalen Direktion zu bewilligen. 
 
3Baugesuche sind der Abteilung Natur- und Heimatschutz zur Stellungnahme zu unterbrei-
ten. 
 
Artikel 23 Zone für Wintersport 
 
1Die Zone für Wintersport bezweckt, Skisportaktivitäten, namentlich Aufstiegs-, Abfahrts-, 
Langlauf- und Übungsgelände sowie Schlittenbahnen, zu sichern und offen zu halten. 
 
2Die Zone für Wintersport ist anderen Nutzungen überlagert. Sie darf von allen Personen 
zur Ausübung der Wintersportarten benutzt werden. 
 
3Bauten und Anlagen, Terrainveränderungen, Einfriedungen und Pflanzungen, die den 
Wintersport beeinträchtigen oder die Pistenfahrzeuge behindern, sind nicht gestattet. Im 
Winter sind Einfriedungen und Viehzäune zu entfernen oder umzulegen. 
 
4Gebäude und Anlagen haben sich, soweit sie nicht unterirdisch angelegt werden können, 
gut in das Landschaftsbild einzufügen. Mobile Anlageteile, die das massgebende Terrain 
überragen, sind nach Saisonschluss nach Möglichkeit zu entfernen. 

Artikel 24 Zone für Sport und Freizeitanlagen, Golf 
 
1Die Zone für Sport und Freizeitanlagen, Golf ist eine überlagernde Zone. Sie dient der 
Freihaltung für Flächen des Golfsportes. 
 
2Bauten und Anlagen, Terrainveränderungen, Einfriedungen und Pflanzungen, die den 
Golfsport beeinträchtigen, sind nicht gestattet. 
 
Artikel 25 Zone für Sport und Freizeitanlagen, Nordisch 
 
1Die Zone für Sport und Freizeitanlagen, Nordisch ist eine überlagernde Zone. Sie dient 
ganzjährig der Freihaltung für Flächen der Sportarten Nordisch (Langlauf, Biathlon, etc.). 
 
2Bauten und Anlagen, Terrainveränderungen, Einfriedungen und Pflanzungen, die den 
Nordisch-Sport beeinträchtigen oder die Pistenfahrzeuge behindern, sind nicht gestattet. 
Im Winter sind Einfriedungen und Viehzäune zu entfernen oder umzulegen. 
 
3Der bestehende Schiessplatz und die dazugehörigen Infrastrukturen können standortge-
bunden bis auf maximal 20 fixe Zielscheiben und 10 temporäre Zielscheiben erweitert 
werden. Für die Eingriffe ins Feuchtgebiet und der zusätzlichen Eindolung von Gewässer-
abschnitten sind gleichzeitig folgende Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen auf der Parzel-
le KTN 187 zu schaffen: 
 
a) die Extensivierung der Fläche zwischen bestehendem Schiessstand und bestehen-

den Zielscheiben (Verzicht auf Düngung), 
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b) die Erstellung von zusätzlichen Tümpeln und vernässte Flächen als Laichgebiete für 
Amphibien im Umfang von 660 m2 sowie 

c) ein zusätzlicher Seitenarm des bestehenden Gerinnes. 

Artikel 26 Gefahrenzonen 
 
1Gefahrenzonen umfassen Gebiete, die durch Lawinen, Rutschungen, Steinschlag, Über-
schwemmung oder andere Naturereignisse bedroht sind. Sie werden entsprechend den 
kantonalen Gefahrenkarten in Zonen mit erheblicher Gefahr (rot), mit mittlerer Gefahr 
(blau) und mit geringer Gefahr (gelb) unterteilt.  
 
2In der Gefahrenzone (rot) dürfen keine neuen Bauten und Anlagen erstellt werden, die 
dem Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen. Bestehende Bauten und Anlagen, die 
dem Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen, dürfen nur unterhalten werden; die Be-
sitzstandsgarantie gilt nur in diesem Rahmen. Andere Bauten und Anlagen sind nur zuläs-
sig, wenn sie auf den Standort angewiesen sind und mit Schutzmassnahmen vor einer 
Zerstörung weitgehend geschützt werden. 
 
3In der Gefahrenzone (blau) dürfen Bauten und Anlagen, die dem Aufenthalt von Men-
schen und Tieren dienen, nur erstellt werden, wenn das Schadensrisiko durch eine geeig-
nete Standortwahl oder durch geeignete Schutzmassnahmen auf ein zumutbares Mass 
gesenkt wird. 
 
4Bei Bauvorhaben in der Gefahrenzone (gelb) sollen die Bauwilligen über die Gefahrensi-
tuation orientiert werden. 
 
5Fehlen kantonale Gefahrenkarten, ist diese Bestimmung sinngemäss anzuwenden.  
 
Artikel 27 Gewässerraumzone 
 
Die Gewässerraumzone richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des Bundes-
rechts und des Reglements zum PBG. 

 
5. Abschnitt: Empfindlichkeitsstufen 

 
Artikel 28 Zuordnung 
 
Der Nutzungsplan und Sondernutzungspläne bestimmen für jede Zone die entsprechende 
Empfindlichkeitsstufe nach Artikel 43 der Lärmschutzverordnung. Diese Zuordnung ist im 
Zonenplan und im Anhang der BZO enthalten, der Bestandteil der BZO ist. 
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4. KAPITEL WEITERE PLANUNGSINSTRUMENTE UND DIE ERSCHLIESSUNG 
 
Artikel 29 Hinweis auf das PBG 
 
Folgende Regelungsbereiche richten sich nach den Bestimmungen des PBG: 
 
a) Sondernutzungspläne, wie Baulinien, Quartierpläne und Quartiergestaltungspläne 

(Artikel 46 ff. PGB); 
b) Vorsorgliche planerische Massnahmen, wie Planungszone und Bausperre (Artikel 56 

ff. PBG); 
c) Erschliessung, wie Groberschliessung und Feinerschliessung sowie deren Finanzie-

rung (Artikel 66 ff. PBG). 

 
 
5. KAPITEL ÖFFENTLICH-RECHTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
1. Abschnitt: Kantonale Bauvorschriften 
 
Artikel 30 Hinweis auf das PBG 
 
Als öffentlich-rechtliche Bauvorschriften des Kantons sind insbesondere die Bestimmun-
gen in Artikel 78 ff. PBG anzuwenden. 
 
 
2. Abschnitt: Ergänzende Bauvorschriften Gemeinde 

 
1. Unterabschnitt:  Hinweise auf das übergeordnete Recht 
 
Artikel 31 Grenz- und Gebäudeabstände 
 
1Die Grenz- und Gebäudeabstände richten sich nach dem Reglement zum PBG und nach 
der Tabelle im Anhang, die Bestandteil der BZO ist. 
 
2In der Kernzone kann die Baubehörde bewilligen, den Grenz- und Gebäudeabstand zu 
verkleinern oder aufzuheben, wenn damit dem Charakter der Kernzone besser entspro-
chen wird. 
 
 
Artikel 32 Abstandsvorschriften 
 
Abstandsvorschriften gegenüber Fliessgewässern, öffentlichen Verkehrsflächen, Waldrän-
dern oder Seeufern richten sich nach Artikel 91 ff. PBG und nach dem Reglement des Re-
gierungsrats dazu. 

Artikel 33 Baubegriffe und Messweisen 
 
Die Baubegriffe, Messweisen und die zulässigen Masse richten sich nach der Interkanto-
nalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) und nach dem Reg-
lement zum PBG. 
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Artikel 34 Stand der Technik 
 
1Wo das PBG auf den Stand der Technik verweist, hat sich die Baubehörde bei ihren Ent-
scheidungen an den technischen Normen zu orientieren, die von gesamtschweizerischen 
öffentlichen und privaten Organisationen zum betreffenden Bereich aufgestellt worden 
sind. 
 
2Das gilt insbesondere auch für die Höhe der Absturzsicherungen in Gebäuden und deren 
Umgebung. 

 
2. Unterabschnitt: Ausmass von Gebäuden 

 
Artikel 35 Gebäudelänge, Gesamthöhe und Geschosszahl 
 
Die zulässige Gebäudelänge, Gesamthöhe sowie die Anzahl Vollgeschosse werden im 
Anhang zur BZO für jede Zone gesondert festgelegt. Der Anhang ist Bestandteil der BZO. 
 
Artikel 36 Minimale Baumasse und Einrichtungen 
 
Fensterflächen (Rohlichtmasse) haben mindestens 1/10 der betreffenden Bodenfläche zu 
betragen. 

Artikel 37 Kleinbauten, Kleinstbauten 
 
1Kleinbauten sind eingeschossige, unbewohnte, freistehende Gebäude, die eine Grundflä-
che von 45 m2 nicht überschreiten und die nur Nebennutzflächen enthalten. Sie dürfen 
eine Fassadenhöhe von höchstens 3.00 m und eine Gesamthöhe von höchstens 5.00 m 
aufweisen.  
 
2Kleinstbauten sind Kleinbauten, deren Grundfläche 10 m2 nicht überschreiten. Sie dürfen 
eine Fassadenhöhe von höchstens 3.00 m und eine Gesamthöhe von höchstens 3.50 m 
aufweisen. 
 
 
Artikel 38 Anbauten 
 
Anbauten sind mit einem anderen Gebäude zusammengebaut und enthalten nur Neben-
nutzflächen. Sie dürfen eine Fassadenhöhe von höchstens 3.00 m und eine Gesamthöhe 
von höchstens 5.00 m aufweisen. Sie dürfen in ihrer Grundfläche nicht grösser sein als 45 
m2, respektive höchstens 50% der Grundfläche des Hauptgebäudes aufweisen. 
 
Artikel 39 Unterniveaubauten 
 
Das zulässige Durchschnittsmass für das Hinausragen der Unterniveaubauten beträgt 
höchstens 1.00 m und der Höhenunterschied, gemessen in der Fassadenflucht, zwischen 
massgebendem Terrain und der darüber hinausragenden Unterniveaubauten-Decke 
(UNB-Decke) beträgt max. 3.00 m. 
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Artikel 40 Vorspringende Gebäudeteile 
 
Vorspringende Gebäudeteile wie Balkone, Erker, Dächer und Vortreppen dürfen höchs-
tens 1.50 m über die Fassadenflucht hinaus, in den Grenzabstand hineinragen. Sie dürfen 
mit Ausnahme der Dachvorsprünge höchstens 40 % der zulässigen Fassadenlänge betra-
gen, höchstens jedoch 5.00 m. 

Artikel 41 Gesamthöhe 
 
Für Bauten an Hanglagen (Hangneigung des massgebenden Terrains, gemessen in der 
Falllinie innerhalb des Gebäudegrundrisses) werden für die max. zulässigen Gesamthöhen 
folgende Zuschläge gewährt: 
 
a) ab 12 % Hangneigung max. 0.80 m 
b) ab 18 % Hangneigung max. 1.50 m 

Artikel 42 Kniestockhöhe, lichte Höhe und Geschosshöhe 
 
Die Kniestockhöhe bei Dachgeschossen beträgt max. 1.50 m. Die lichte Höhe für Wohn-
räume beträgt mind. 2.30 m. In neuen Dachräumen ist die Mindesthöhe auf der Hälfte der 
Fläche erforderlich, in bestehenden Dachräumen ist die Mindesthöhe nicht anwendbar.  

Artikel 43 Untergeschoss 
 
Das zulässige Durchschnittsmass für das Herausragen des Untergeschosses beträgt 
höchstens 1.50 m. Das Untergeschoss darf max. 3.00 m über das massgebende Terrain 
hinausragen. 

Artikel 44 Ausnützungspflicht 
 
Wer einen Neubau erstellen will, muss mit seinem Bauvorhaben eine Mindestausnützung 
erreichen. Diese ergibt sich für die einzelnen Zonen aus dem Anhang, der Bestandteil der 
BZO ist. 

 
3. Unterabschnitt:  Orts- und Landschaftsbild, architektonische Gestaltung 
 
Artikel 45 Grundsatz 
 
1Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass für das Landschafts-, Orts-, Quartier- oder 
Strassenbild eine befriedigende Gesamtwirkung entsteht.  Das gilt insbesondere auch für 
Reklamen, Anschriften, Antennen, Bemalungen und dergleichen. 
 
2Zu berücksichtigen sind dabei namentlich die architektonische Gestaltung von Bauten und 
Anlagen, die Wahl des Baumaterials, die Stellung der Baukörper sowie die Gestaltung der 
Umgebung. 
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4. Unterabschnitt:  Umgebungsgestaltung 

 
Artikel 46 Grundsatz 
 
1Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, ist die Umgebung so zu gestalten, dass das Orts- 
und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt ist. Grünflächen in angemessener Grösse sind 
vorzusehen. 
 
2Die Baubehörde kann mit der Baubewilligung entsprechende Auflagen verbinden. 

Artikel 47 Abgrabungen und Aufschüttungen 
 
1Abgrabungen, mit denen Untergeschosse freigelegt werden, sind nur gestattet, wenn sie 
nicht mehr als untergeordnete Bodenanpassungen darstellen. 
 
2Für Garageneinfahrten sind Abgrabungen zulässig, wenn dadurch keine wesentlich 
nachteilige architektonische Wirkung entsteht und wenn die Verkehrs- und Betriebssicher-
heit sowie ein späterer Strassenausbau nicht beeinträchtigt werden. 
 
3Aufschüttungen sind nur zulässig, wenn nicht überwiegende öffentliche oder private Inte-
ressen dagegenstehen. 
 
Artikel 48 Entsorgungseinrichtungen 
 
Die für die Entsorgung notwendigen Bauten und Anlagen sind auf privatem Grund zu er-
stellen und zu unterhalten (Container, Kompostieranlagen, Kehrichtgebinde usw.). 
 
5. Unterabschnitt:  Weitere Bauvorschriften der Gemeinde 
 

Artikel 49 Hindernisfreies Bauen 
 
1Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen nach Artikel 80 Absatz 1 und 2 PBG sind so 
zu gestalten, dass sie den Anforderungen der SIA Norm 521.500 über hindernisfreies 
Bauen entsprechen. 
 
2Mehrfamilienhäuser mit vier und mehr Wohneinheiten und Gebäude mit Arbeitsplätzen ab 
einer gesamten Nutzungsfläche von mindestens 500 m2 nach Artikel 80 Absatz 3 PBG 
sind so zu gestalten, dass sie mit zumutbarem Aufwand den Anforderungen der SIA Norm 
521.500 über hindernisfreies Bauen angepasst werden können. 
 
3Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist zu beachten.  
 
Artikel 50 Campieren 
 
Auf dem gesamten Gemeindegebiet ist das Campieren nur auf bewilligten Campingplätzen 
zulässig. Das wilde Campieren ist verboten. Als Campieren wird die Benützung von Zel-
ten, Wohnwagen, Mobilheime und dergleichen definiert. 
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Artikel 51 Spielplätze 
 
1Sind die Voraussetzungen nach Artikel 84 PBG erfüllt, muss die Bauherrschaft einen oder 
mehrere Spielplätze erstellen und erhalten. 
 
2Die Spielplatzfläche muss insgesamt mindestens 15 Prozent der anrechenbaren Ge-
schossfläche betragen. 
 
3Sind die erforderlichen Spielplätze auf privatem Grund nicht möglich, nicht zulässig oder 
nicht zumutbar, hat die Bauherrschaft eine Ersatzabgabe zu bezahlen. Diese beträgt 25 
Prozent der mutmasslichen Erstellungskosten. Der Betrag ist für den Bau und Betrieb öf-
fentlicher Spielplätze zu verwenden.  

Artikel 52 Abstellplätze  
 a) Grundsatz 
 
1Sind die Voraussetzungen nach Artikel 85 PBG erfüllt, muss die Bauherrschaft die erfor-
derlichen Abstellplätze erstellen und erhalten. 
 
2Massgeblich ist die Nutzungsart, wie sie mit dem Bauentscheid bewilligt worden ist. 
 
3Lässt sich die Nutzung eines Grundstücks nicht klar einer Nutzungsart zuordnen, ist sie 
der ähnlichsten Nutzungsart zuzuordnen. 
 
4Für die Bemessung der Anzahl der erforderlichen Abstellplätze gilt die VSS-Norm SN 640 
281 "Parkieren; Angebot an Parkfeldern für Personenwagen". 
 
Artikel 53 b) bestehende Bauten und Anlagen 
 
1Bei Um-, Ersatz- und Erweiterungsbauten sowie bei Zweckänderungen bemisst sich die 
Zahl der Pflichtabstellplätze nach der beabsichtigten Veränderung. 
 
2Vorhandene Parkplätze, die die Zahl der Pflichtabstellplätze für den unveränderten Ge-
bäudeteil übersteigen, sind anzurechnen.  

Artikel 54 c) Abweichungen aus öffentlichen Interessen 
 
1Wenn überwiegende öffentliche Interessen es gebieten, kann die Baubehörde darauf ver-
zichten oder es untersagen, Abstellplätze zu erstellen. 
 
2Anstelle der erlassenen oder untersagten Pflichtabstellplätze tritt die Ersatzabgabe.  

Artikel 55 d) Ersatzabgabe 
 
Sind die erforderlichen Abstellplätze auf privatem Grund nicht möglich, nicht zulässig oder 
nicht zumutbar, hat die Bauherrschaft eine Ersatzabgabe zu bezahlen. Diese beträgt Fr. 
3'000.-- je fehlender Abstellplatz. Der Betrag ist für den Bau und Betrieb öffentlicher Ab-
stellplätze zu verwenden. 
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6. KAPITEL: AUSNAHMEN 
 
Artikel 56 Hinweis auf das PBG 
 
Die Baubehörde kann Ausnahmen von einzelnen Vorschriften und Nutzungsplänen bewil-
ligen, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 96 ff. PBG erfüllt sind. 
 
 
7. KAPITEL: BAUBEWILLIGUNG 
 
Artikel 57 Hinweis auf das PBG 
 
Die folgenden Bestimmungen ergänzen jene nach Artikel 100 ff. PBG. 
 
Artikel 58 Bewilligungspflicht 
 
1Wer eine Baute oder Anlage erstellen, abbrechen oder baulich oder in ihrem Zweck än-
dern will, benötigt hierfür eine Bewilligung. 
 
2Als Bauten und Anlagen gelten alle künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten 
baulichen Vorkehren, die in bestimmter fester Beziehung zum Erdboden stehen und ge-
eignet sind, die Nutzungsordnung zu beeinflussen, indem sie den Raum äusserlich erheb-
lich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen. 

3Eine Baubewilligung benötigt insbesondere, wer: 
 
a) ober- oder unterirdische Bauten oder Anlagen erstellt, ändert, erweitert oder erneu-

ert; 
b) den Zweck bestehender Bauten oder Anlagen ändert; 
c) bestehende Bauten oder Anlagen ganz oder teilweise abbricht; 
d) Mauern, Wände oder Einfriedungen über 1,50 m Höhe erstellt; 
e) Abstellflächen für Fahrzeuge errichtet; 
f) Terrainveränderungen vornimmt, die baulichen Massnahmen nach Absatz 2 ent-

sprechen; 
g) Antennen, Reklamen, energetische oder andere Anlagen errichtet, die baulichen 

Massnahmen nach Absatz 2 entsprechen; 
h) provisorische Bauten oder Anlagen oder Fahrnisbauten erstellt, die länger als drei 

Monate bestehen. Dazu gehören namentlich Treibhäuser, Materiallager und derglei-
chen. 

 
Artikel 59 bewilligungsfreie Bauten und Anlagen 
 
1Keiner Baubewilligung bedürfen die Tatbestände, die in Artikel 101 PBG aufgeführt sind. 
 
2Es sind dies: 
 
a) Bauvorhaben, die nach der Gesetzgebung des Bundes nicht der kantonalen Bauho-

heit unterliegen; 
b) Bauvorhaben, die durch andere Gesetze umfassend geregelt sind; 
c) reine Unterhalts- und Reparaturarbeiten; 
d) geringfügige Bauvorhaben, die weder öffentliche noch private Interessen merklich 

berühren; 
e) für kurze Dauer erstellte Bauten und Anlagen. 
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Artikel 60 Meldepflicht 
 
Bauvorhaben nach Artikel 59 Absatz 2 Buchstabe d und e sind in jedem Fall vor der Aus-
führung der Baubehörde zu melden. Diese entscheidet über die Bewilligungspflicht. 

Artikel 61 Bewilligungsverfahren 
 
1Das Bewilligungsverfahren richtet sich nach Artikel 102 ff. PBG.  
 
2Die Baubehörde kann Richtlinien erlassen, die die erforderlichen Angaben und Unterla-
gen zu einem Baugesuch näher umschreiben. 

Artikel 62 Projektänderungen 
 
1Projektänderungen, die Bauvorschriften berühren, sind der Baubehörde rechtzeitig vor 
der Ausführung zu beantragen.  
 
2Die Baubehörde entscheidet, ob und in welchem Verfahren sie die Projektänderung bewil-
ligen kann. 

Artikel 63 Formlose Anfrage 
 
1Die oder der Bauwillige kann der Baubehörde Fragen zur Anwendung der BZO vorlegen. 
 
2Die Antwort darauf ist unverbindlich. Sie gibt keinen Anspruch auf eine Baubewilligung. 

Artikel 64 Baukontrolle 
 
1Die baupolizeilichen Massnahmen, Rechte und Pflichten richten sich nach Artikel 115 
PBG. 
 
2Die Bauherrschaft hat der Baubehörde rechtzeitig und vorgängig die wichtigen Etappen 
des Baufortschritts zu melden, wie Baubeginn, Schnurgerüst, Fertigstellung des Rohbaus 
und Bauvollendung. 
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8. KAPITEL: RECHTSPFLEGE UND GEBÜHREN 
 
Artikel 65 Rechtspflege 
 
Verfügungen und Pläne, die sich auf die BZO stützen, sind nach den Bestimmungen der 
Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege1 anfechtbar, sofern das PBG nichts anderes 
bestimmt. 
 
Artikel 66 Kosten und Gebühren 
 
1Wer eine Verfügung beantragt oder veranlasst, trägt die damit verbundenen amtlichen 
Kosten2 und Gebühren. Dazu gehören insbesondere auch die Kosten für eine allfällige 
Expertise. 
 
2Wer mutwillig Einsprache erhebt, kann verpflichtet werden, die daraus entstehenden amt-
lichen Kosten und Gebühren ganz oder teilweise zu übernehmen. 
 
3Kosten und Gebühren für Verfügungen, die auf der BZO oder auf dem übergeordneten 
Recht gründen, richten sich nach der kantonalen Gebührenverordnung3 und dem Gebüh-
renreglement4.  
 
4Bei besonders umfangreichen, zeitraubenden oder mit anderen Erschwernissen verbun-
denen Amtshandlungen kann der kantonale Kosten- und Gebührenrahmen überschritten 
werden. 
 
9. KAPITEL: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Artikel 67 Hängige Baugesuche 
 
Hängige Baugesuche werden bis zum erstinstanzlichen Bauentscheid nach bisherigem 
Recht beurteilt. Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach neuem Recht.  
 
Artikel 68 Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Die BZO, beschlossen an der Gemeindeversammlung am 8. März 1995 und genehmigt 
vom Regierungsrat des Kantons Uri am 18. Dezember 1995, wird aufgehoben. 
 
Artikel 69 Genehmigung und Inkrafttreten 
 
1Die vorliegende BZO ist erst gültig, wenn der Regierungsrat sie genehmigt hat. 
 
2Nach der Genehmigung durch den Regierungsrat bestimmt der Gemeinderat, wann sie in 
Kraft tritt. 
 

 
1 RB 2.2345 
2 zu den amtlichen Kosten gehören jene Auslagen, die in Artikel 6 Absatz 2 GebV (RB 3.2512) umschrieben 
sind (siehe den Verweis in Artikel 74 Absatz 3 MBO). 
3 RB 3.2512 
4 RB 3.2521 

Im Namen der Gemeinde Realp 
Der Gemeindepräsident Armand Simmen 
Die Gemeindeschreiberin Belinda Gamma 
 



 

 21 

Anhang 

- Anhang 1: Tabelle der Grundmasse 

- Anhang 2: Tabelle diverse Bauten 

- Anhang 3: Zusammenfassung wichtiger Masse 

- Anhang 4: Inventarliste Kultur 

- Anhang 5: Inventarliste Natur 
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ANHANG 1  TABELLE DER GRUNDMASSE 

 
 

Bauzonen K W3 WG3 GE OE LW R Bemerkungen 

Anzahl Vollgeschosse 3 3 3 3 3 - -  

Min. Grenzabstand (m) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 - - 
Bisher 4.0 m ab äusserstem Gebäudeteil  
Neu: ab Fassade 4.00m + 1.50m Dachvorsprung 

Geschlossene Bauweise zulässig Ja Nein Nein Ja Ja - -  

Anwendung Mehrlängenzuschlag Nein Nein Nein Nein Nein - -  

Maximale Gebäudelänge (m) 25.0 25.0 25.0 - - - -  

Maximale Gesamthöhe (m) 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 - -  

Minimale lichte Höhe von  
Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen (m) 

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 - -  

Mindestausnützung des möglichen  
Bauvolumens 

50 % 50 % 50 % 50 % - - -  

Empfindlichkeitsstufe (ES) III II III III II III III  

 
 
— = keine Bestimmung resp. nicht anwendbar. 
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ANHANG 2  TABELLE DIVERSE BAUTEN 
 

Zone 
Kleinbauten  
10 - 45 m2 

Kleinstbauten  
bis 10 m2 

Anbauten bis 45 m2, 
resp. max. 50 %  
Hauptgebäude 

Unterirdische 
Bauten Unterniveau Bauten geringfügige Anlagen 

RPBG 
Anhang 2.2 

Art. 9 
Anhang 2.2.1 

Art. 9 

Anhang 2.3 
Art. 9 

Anhang 2.4 
Art. 9 

Anhang 2.5 
Art. 9 

Art. 6 
Bst. h 

Min. Grenzabstand (m) 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 

Max. Fassadenhöhe (m) 3.00 3.00 3.00 - - - 

Max. Gesamthöhe (m) 5.00 3.50 5.00 - - - 

Vorsprünge Gebäudeteile in den  
Grenzabstand 

0.50 0.30 0.50 - - - 

 
Für andere Bauten und Anlagen gilt der privatrechtliche Grenzmeter (§95 Abs. 3 PBG) 
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ANHANG 3 ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER MASSE 
 

 RPBG Mass Bemerkungen 

Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen Art. 92 Abs. 1 PBG 4.00 m  

Abstand zu Wald Art. 93 Abs. 1 PBG 20.00 m  

Abstand zu Fliessgewässern Art. 91 Abs. 2 PBG 6.00 m  

Vorspringende Gebäudeteile in Grenzabstand bei Balkonen, 
„Erker“, Vordächern und Vortreppen. 

Anhang 3.4 RPBG max. 1.50 m 
Tiefe max. 40 % der Gebäudelänge,  
höchstens 5.00 m Breite 

Dachvorsprünge in Grenzabstand Anhang 3.4 RPBG max. 1.50 m einschliesslich Dachrinne 

Dachvorsprünge in Grenzabstand bei Klein- und Anbauten Anhang 3.4 RPBG max. 0.50 m einschliesslich Dachrinne 

Rückspringende Gebäudeteile Anhang 3.5 RPBG max. 2.00 m x 1.00 m Breite x Tiefe 

Lichte Mindesthöhe für Wohnräume Anhang 5.4 RPBG mind. 2.30 m 
In Dachräumen auf mind. der Hälfte der Wohn-
fläche bei Dachausbauten von bestehenden 
Dachräumen nicht anwendbar 

Hinausragen Untergeschoss über massgebendes Terrain  
im Durchschnitt höchstens  

Anhang 6.2 RPBG 1.50 m  

Hinausragen Untergeschoss über massgebendes Terrain  
maximal 

Anhang 6.2 RPBG 3.00 m  

Hinausragen Unterniveaubaute über massgebendes respektive 
über tiefergelegtes Terrain im Durchschnitt höchstens  

Anhang 2.5 RPBG 1.50 m  

Hinausragen Unterniveaubaute über massgebendes respektive 
über tiefergelegtes Terrain absolut höchstens 

Anhang 2.5 RPBG 3.00 m  

Kniestockhöhe bei Dachgeschossen Anhang 6.3 RPBG max. 1.50 m  

 
Hinweis:  Grenzmeter: EG zum ZGB 
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ANHANG 4 INVENTARLISTE KULTUR 
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ANHANG 5 INVENTARLISTE NATUR 
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